
576 der Beilagen zu den stenographischeri Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (239 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Urheber
rechtsgesetz geändert wird (Urheberrechts-

gesetznovelle 1972) 

Auf der diplomatischen Konferenz vom Ok
tober 1961 in Rom wurde ein Internationales 
Abkommen über den Schutz der ausübenden 
Künstler, der Hersteller von Tonträgern und 
der Sendeu'nternehmen ausgearbeitet, das neben 
anderen Staaten auch von österreich unter
zeichnet wurde (248 der Beilagen zu den steno
graphischen Protokollen des Nationalrates XIII. 
GP). Die beabsichtigte Ratifikation dieses Inter
nationalen Abkommens macht in einzelnen 
Punkten eine Anpassung des österreichischen 
Urheberrechtsgesetzes notwendig, was durch den 
vorliegenden Gesetzentwurf bewirkt werden soll. 

Gegenstand des Schutzes ist beim Urheber ein 
Werk (oder eine Bearbeitung eines Werkes), im 
Bereich der verwandten Schutzrechte aber eine 
Darbietung, Festlegung oder Sendung. Die Aus
gestaltung der verwandten Schutzrechte durch 
deri vorliegenden Gesetzentwurf läßt den Schutz 
der Rechte der Urheber unberührt und beein
flußt ihn in keiner Weise. Zu erwähnen wäre 
noch, daß durch diesen Entwurf die allgemeine 
urheberrechtliche Schutzfrist von derzeit 50 
auf 70 Jahre verlängert werd.en soll. 

Der Justizausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 27. November 1972 in Be
ratung gezogen. Der Ausschuß sah sich im' Zuge 
seiner Beratungen veranlaßt, auf Grund eines 
gemeinsamen Antrages der Abgeordneten L u p
t 0 w i t s, Dr. Hau s e rund Z e i 11 i n ger 
im Text der Regierungsvorlage Abänderungen 
und Ergänzungen vorzunehmen. 

Zu diesen Abänderungen und Ergänzungen 
wird folgendes bemerkt: 

Der § 62 bisheriger Fassung bestimmt, daß 
das Urheberrecht an Filmwerken dreißig Jahre 

nach der Aufnahme. endet; wenn aber das Werk 
vor dem Ablauf dieser Frist veröffentlicht wird, 
dreißig Jahre nach der Veröffentlichung. Diese 
besondere Schutzfrist soll nun im selben Umfang 
verlängert werden; in dem eine Verlängerung 
der allgemeinen urheberrechtlichen Schutzfrist 
vorgesehen ist, nämlich um zwanzig Jahre. 

Die Leistungen der ausübenden Künstler und 
der Hersteller von Schallträgern sind, vor allem 
dank der verbesserten Aufnahmetechnik, heute 
nicht mehr so kurzlebig, wie dies bei der Schaf
fung des Stammgesetzes den Anschein gehabt 
haben mochte. Bei der derzeitigen Schutzfrist 
von dreißig Jahren (bzw. unter Bedachtnahme 
auf die Schutzfristverlängerung aus Anlaß des 
2. Weltkrieges von 37 Jahren) kann es leicht 
vorkommen, daß Schallträger, auf denen Lei
stungen eines Künstlers festgehalten sind, noch 
zu dessen Lebzeiten von Dritten kommerziell 
ausgewertet werden können, ohne daß er oder 
der Schallträgerhersteller daran beteiligt bleibt; 
denn viele ausübende Künstler, vor allem Sänger, 
erbringen ihre besten Leistungen in jungen 
Jahren, Es sollen daher die Schutzfristen 
zugunsten der ausübenden Künstler und der 
Hersteller von Schall trägern um den gleichen 
Zeitraum wie die allgemeine urheberrechtliche 
Schutzfrist, also um 20 Jahre, verlängert werden. 
Dieselbe überlegung greift bei der Schutzfrist 
zugunsten des Lichtbildherstellers nicht Platz. 
Um jedoch die Schutzfristverlängerung aus An
laß des 2. Weltkrieges (Art. III Abs. 1 und 2 
der Urheberrechtsgesetznovelle 1953) ersatzlos 
aufheben zu können, dabei die Hersteller von 
Lichtbildern aber nicht schlechter zu stellen, wird 
eine Verlängerung der Schutzfrist der Lichtbild
hersteller um zehn Jahre vorgeschlagen. 

Im Verlaufe der weiteren Beratungen gab der 
Bundesminister für Justiz folgende Erklärung 
ab: 

Der ORF hat sich im Begutachtungsverfahren 
gegen die Ratifikation des Internationalen Ab-
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kommens . über den Schutz der ausübenden 
Künstler, der Hersteller von Tonträgern und 
der Sendeunternehmen und gegen die 
Anpassung des österreichischen innerstaatlichen 
Urheberrechtes gewandt. Darauf haben mit dem 
ORF verschiedene Besprechungen stattgefunden, 
zuletzt am 21. November 1972, deren Ergebnis 
wie folgt zusammenzufassen ist: 

1. Das Bundesministerium für Justiz über
nimmt eine Bemühungspflicht, daß Anfang 1973 
ernste Gespräche über eine NoveIlierung 
des Verwertungsgesellschaftengesetzes, BGBl. 
Nr. 112/1936, in Gang kommen, die die Ein
beziehung der Austro-Mechana, der Literar
Mechana und der Leistungsschutzgesellschaft 
(LSG), in das Verwertungsgesellschaftengesetz 
mit den Rechtsfolgen der Einführung einer 
Staatsaufsicht und der Schaffung eines bedingten 
Kontrahierungszwanges zum Gegenstand haben. 

2. Nach Abschluß des Gesetzgebungsverfahrens 
hinsichtlich . der Regierungsvorlagen einer 
Urheberrech tsgesetznovelle 1972 und des Inter
nationalen Abkommens über den Schutz der aus
übenden Künstler, der Hersteller von Ton
trägern und der Sendeunternehmen (239 und 
248 der Beilagen zu den stenographischen Pro
tokollen des Nationalrates XIII. GP) wird das 
Bundesministerium für Justiz in einer erneuten 
Umfrage anregen, den Beitritt Osterreichs zur 
Europäischen Vereinbarung über den Austausch 
von Programmen mit Fernsehfilmen vom 
15. Dezember 1958 und zur Europäischen Ver
einbarung zum Schutz von Fernsehsendungen 
vom 22. Juni 1960 in die Wege zu leiten. 

3. Sowohl RA Univ. Prof. Dr. Fritz Schönherr 
als Vertreter der Schallplattenindustrie in Oster-

Kunstätter 
Berich tersta tter 

reich als auch die Gewerkschaft Kunst und freie 
Berufe haben dem Bundesministerium für Justiz 
gegenüber erklärt, die LSG werde aus Anlaß des 
Inkrafttretens der Urheberrechtsgesetznovelle 
1972 von sich aus einen als Kontrollinstanz 
tätigen Beirat schaffen, der einen unabhängigen 
Vorsitzenden hat und darüber hinaus paritätisch 
zusammengesetzt ist. 

4. Daraufhin hat der ORF seinen Einwand 
gegen die Ratifikation und gegen die damit ver
bundene Anpassung des österreichischen inner
staatlichen Urheberrechtes zurückgezogen. 

Der Justizausschuß nahm diese- Erklärung des 
Bundesministers für Justiz zur Kenntnis und 
drückte hiermit den Wunsch aus, die Novellie
rung des Verwertungsgesellschaftengesetzes möge 
bald. in Angriff genommen werden. 

In der Debatte ergriffen außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Dr. Hau s e r, 
Dr. Ermacora, Skritek, Luptowits 
und Dr. Gas per s chi t z sowie der Bundes
minister für Justiz Dr. B rod a und der Aus
schußobmann Abgeordneter Z ei 11 i n ger das 
das Wort. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
in der dem Bericht angeschlossenen Fassung ein
stimmig angenommen. 

Der Justizausschtiß slltelltdsomit den An t rag, _j_ 
der Nationalrat wo e em an g e s chi 0 s-
sen enG e set zen t w u r f die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 27. November 1972 

Zeillinger 
Obmann 
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). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Urheberrechtsgesetz geändert 

wird (Urheberrechtsgesetznovelle 1972) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Urheberrechtsgesetz, BGBl. Nr. 111/1936, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 206/ 
1949 und BGBl. Nr. 106/1953, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Abs. 1 und 2 des § 56 haben zu 
lauten: 

,,(1) In Geschäftsbetrieben, die die Herstellung, 
den Vertrieb oder die Instandsetzung von Bild
oder Schallträgern oder von Vorrichtungen zu 
ihrer Herstellung oder zu ihrem Gebrauch zum 
Gegenstand haben, dürfen Vorträge, Aufführun
gen und Vorführungen von Werken auf Bild
oder Schall trägern festgehalten und Bild- oder 
Schallträger zu öffentlichen Vorträgen, Auffüh
rungen und Vorführungen der darauf festgehal
tenen Werke benutzt werden, soweit es notwen
dig ist, um die Kunden mit· den Bild- oder 
Schallträgern oder mit Vorr~chtungen zu ihrer 
Herstellung oder zu ihrem Gebrauch bekanntzu
machen oder die Brauchbarkeit zu prüfen. 

(2) Dasselbe gilt für die Benutzung von Rund
funksendungen zur öffentlichen W.iedergabe 
eines Werkes durch Lautsprecher oder eine andere 
technische Einrichtung in Geschäftsbetrieben, die 
die Herstellung, den Vertrieb oder die Instand
setzung von Rundfunkgeräten zum Gegenstand 
haben." 

2. Der § 60 hat zu lauten: 

,,§ 60. Das Urheberrecht an Werken der Lite
ratur, der Tonkunst und der bildenden Künste, 
deren Urheber (§ 10 Abs. 1) auf eine Art bezeich
net worden ist, die nach § 12 die Vermutung 
der Urheberschaft begründet, endet siebzig Jahre 

geschaffenen Werke (§ 11) endet das Urheber
recht siebzig Jahre nach dem Tode des letzt
lebenden Miturhebers (§ 10 Abs. 1)." 

3. Der Abs. 1 des § 61 hat zu lauten: . 

,,(1) Das Urheberrecht an Werken der Litera
tur, der Tonkunst und der bildenden Künste, 
deren Urheber (§ 10 Abs. 1) nicht auf eine Art 
bezeichnet worden ist, die nach § 12 die Ver
mutung der Urheberschaft begründet, endet 
siebvig Jahre nach der Veröffentlichung, wenn 
sich aus § 60 kein früherer Tag ergibt." 

3 a. Der § 62 hat zu lauten: 

,,§ 62. Das Urheberrecht an Filmwerken endet 
fünfzig Jahre nach der Aufnahme, wenn aiber das 
Werk vordem Ablauf dieser Frist veröffentlicht 
wird, fünfzig Jahre nach der Veröffentlichung." 

4. An die Stelle der Abs. 2 und 3 des § 66 tre
ten folgende Bestimmungen: 

,,(2) Bei Vorträgen und Aufführungen, die 
- wie die Aufführung eines Schauspiels oder 
eines Chor- oder Orchesterwerkes - durch das 
Zusammenwirken .mehrerer Personen unter einer 
einheitlichen Leitung zustande kommen, können 
die Verwertungsrechte (Abs. 1) derjenigen Per
sonen, die bloß im Chor oder Orchester oder 
auf ähnliche Art mitwirken, nur durch einen 
gemeinsamen Vertreter wahrgenommen werden. 

(3) Falls die Vertretung nicht bereits kraft 
Gesetzes oder durch Satzung, Kollekniv- oder 
Einzelvertrag geregelt ist, wird der gemeinsame 
Vertreter von den im Abs. 2 erwähnten Mit
wirkenden mit einfacher Mehrheit ohne Berück
sichtigung allfälliger Stimmenthaltungen gewählt. 

(4) In Ermangelung eines gemeinsamen Ver
treters hat das Bezirksgericht Innere Stadt W.ien 
einen Sachwalter zu bestellen, der an die Stelle 
des gemeinsamen Vertreters tritt. Zur Antrag
steIlung ist jeder berechtigt, der ein Interesse an 
der Verwertung des Vortrages oder der Auf
führung glaubhaft macht. 

nach dem Tode des Urhebers (§ 10 Abs. 1), bei (5) Vorträge und Aufführungen, die auf An
einem von mehreren Urhebern gemeinsam ordnung eines Veranstalters stattfinden, dürfen, 
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soweit das Gesetz keine Ausnahme zuläßt, vor
behaltlich des Abs. 1 nur mi~ BinWlilligung des 
Veranstalters auf Bild- oder Schallträgern fest
gehalten oder durch Rundfunk (§ 17) gesendet 
werden. Dieser Bestimmung zuwider hergestellte 
Bild- oder Schall träger dürfen weder verviel
fältigt noch verbreitet werden." 

5. Die bisherigen Abs. 4 und 5 des § 66 erhal
ten die Bezeichnungen Abs. 6 und 7. 

6. Im Abs. 7 des § 66 in der Fassung dieses 
Bundesgesetzes tritt an die Stelle der Wortfolge 
"Den Absätzen 1 bis 3 zuwider" die Wortfolge 
"Den Abs. 1 und 5 zuwider." 

7. Der Albs. 1 des § 67 hat zu lauten: 

,,(1) Die Verwertungs rechte der im § 66 Abs. 1 
bezeichneten Personen erlöschen, wenn seit dem 
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Vortrag 
oder die Aufführung stattgefunden hat, fünfzig 
Jahre verstrichen sind." 

8. Der Abs. 2 des § 67 hat zu lauten: 

,,(2) Die §§ 11, 12, 13, 15 Abs. 1, 16 Abs. 1 
und 3, §§ 23, 24, 25 Abs. 1, 2,3 und 5, §§ 26, 
27, 28 Abs. 1, §§ 29, 31, 32 und 33 Abs. 2 gelten 
entsprechend; jedoch tritt an die Stelle der im 
§ 31 Abs. 2 genannten Frist von 5 Jahren eine 
solche von einem Jahr." 

13. Im § 70 treten an die Stelle des Aus
drucks ,,§ 66 Absatz 1 bis 3" der Ausdruck 
,,§ 66 Abs. 1 und 5", an die Stelle des Aus
drucks ,,§ 66 Absatz 4" der Ausdruck ,,§ 66 
Abs. 6" und an die Stelle des Ausdrucks ,,§ 66 
Absatz 5" der Ausdruck ,,§ 66 Abs. 7". 

14. Im § 71 treten an die Stelle des Ausdrucks 
,,§ 66 Absatz 1 bis 3" der Ausdruck ,,§ 66 
Abs. 1 und 5" und an die Stelle des Ausdrucks 
,,§ 66 Absatz 4" der Ausdruck ,,§ 66 Abs. 6". 

15. Nach dem Abs. 2 des § 72 werden folgende 
Bestimmungen eingefügt: 

,,(3) Die Benutzung einzelner Vorträge oder 
Aufführungen von Werken der Literatur oder 
Tonkunst zu Zwecken der Wissenschaft oder des 
Unterrichts in einem durch den Zweck gerecht
fertigten Umfang ist zulässig. 

(4) Vorträge oder Aufführungen von Werken 
der Literatur oder Tonkunst dürfen durch den 
Veranstalter auf einem Bild- oder Schallträger 
festgehalten und mit Hilfe eines solchen Bild
oder Schallträgers oder einer anderen technischen 
Einrichtung innerhalb des Gebäudes, in dem die ~ 
Veranstaltung stattfindet, zu dem Zweck wieder
gegeben werden, die Veranstaltung in einem 
anderen Raume wahrnehmbar zu machen." 

16. Der bisherige Abs. 3 des § 72 erhält die 9. In den Abs. 1 und 2 des § 68 tritt an die 
Stelle des Ausdrucks ,,§ 66 Absatz 1 oder 2" Bezeichnung Abs. 5. 
der Ausdruck ,,§ 66 Abs. 1". 

17. Die überschrift des II. Abschnitts des 
10. Dem § 68 wird folgender Abs. 3 angefügt: II. Hauptstücks hat zu lauten: "Schutz von 
,,(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Per- Lichtbildern; Schall trägern und Rundfunksendun-

gen". sonen, die bloß ,im Chor oder Orchester oder 
auf ähnliche Art mitwirken." 

11. In den Abs. 1 und 2 des § 69 treten an die 
Stelle des Ausdrucks ,,§ 66 Absatz 1 bis 3" der 
Ausdruck ,,§ 66 Abs. 1 und 5" und an die Stelle 
der Ausdrücke ,,§ 66 Absatz 1 oder 2" und ,,§ 66 
Absatz 1 und 2" der Ausdruck ,,§ 66 Abs. 1". 

12. An die Stelle des Abs. 3 des § 69 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,(3) Zum eigenen Gebrauch darf jedermann 
durch Rundfunk gesendete Vorträge oder Auf
führungen sowie die mit Hilfe eines Bild- oder 
Schallträgers bewirkte Wiedergabe eines Vortra
ges oder einer Aufführung auf einem Bild- oder 
Schallträger festhalten und von diesem einzelne 
VerVlielfältigungsstücke herstellen. Solche Bild
oder Schallträger dürfen weder verbreitet noch 
zu einer Rundfunksendung oder öffendichen 
Wiedergabe des Vortrages oder der Aufführung 
verwendet werden. 

(4) Der § 56 Abs. 1 und 3 gilt entsprechend." 

17 a. Der Abs, 6 des § 74 hat zu lauten: 

,,(6) Das Schutzrecht an Lichtbildern erlischt 
dreißig Jahre nach der Aufnahme, wenn aber 
das Lich~bild vor dem A:blaufdieser Frist ver
öffentlicht wird, dreißig Jahre nach der Ver
öffentlichung. Die Fristen sind nach § 64 zu be
rechnen." 

18. Der Abs. 3 des § 76 hat zu lauten: 

,,(3) Wird ein zu Handelszwecken hergestellter 
Schallträger zu einer Rundfunksendung (§ 17) 
oder öffentlichen Wiedergabe benutzt, so hat der 
Benutzer dem Hersteller (Abs. 1), vorbehaltlich 
des § 66 Abs. 7 und des vorstehenden Abs. 2, 
eine angemessene Vergütung zu entrichten. Den 
im § 66 Abs. 1 bezeichneten Personen steht an 
den Hersteller ein Anspruch auf einen Anteil 
an dieser Vergütung zu. Dieser Anteil beträgt 
mangels Einigung der Berech~igten die Hälfte 
der dem Hersteller nach Abzug der Einheburigs
kosten verbleibenden Vergütung." 
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19. Der Abs. 4 des § 76 hat zu lauten: 

,,(4) Zum eigenen Gebrauch darf jedermann 
eine mit Hilfe eines Schall trägers bewirkte Wie
dergabe auf einem Schallträger festhalten und 
von diesem einzelne Vervielfälnigungsstücke her
stellen. Solche Schallträger dürfen weder verbrei
tet noch zu einer Rundfunksendung oder öffent
lichen Wiedergabe benutzt werden." 

20. Der bisherige Abs. 4 des § 76 erhält die 
Bezeichnung Abs. 5. 

20 a. Der neue Abs. 5 des § 76 hat zu lauten: 

,,(5) Das Schutzrecht an Schallträgern erlischt 
fünfzig Jahre nach der Aufnahme, wenn aber 
der Schallträger vor dem Ablauf dieser Frist ver
öffentlicht wird, fünfzig Jahre nach der Ver
öffentlichung. Die Fristen sind nach § 64 zu be
rechnen."" 

21. Dem § 76 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Die §§ 5, 7i 8, 9, 11, 12, 13, 14 Abs. 2, 
§ 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und 3, § 23 Abs. 2 
und 4, §§ 24, 25 Abs. 2, 3 und 5, §§ 26, 27 
Abs. 1, 3, 4 und 5, § 31 Abs. 1, § 32 Abs. 1, 
§ 33 Abs. 2, §§ 41, 56, 72 Abs. 3 und § 74 
Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend." 

22. Nach dem § 76 wird eingefügt: 

,,3. Run d fun k sen dun gen 

§ 76 a. (1) Wer Töne oder Bilder durch Rund
funk oder auf eine ähnliche Art sendet (§ 17, 
Rundfunkunternehmer), hat mit den vom Gesetz 
bestimmten Beschränkungen das ausschließliche 
Recht, die Sendung gleichzeitig über eine andere 
Sendeanlage zu senden, die Sendung auf einem 
Bild- oder Schallträger (besonders auch in Form 
eines Lichtbildes) festzuhalten, diesen zu ver
vielfältigen und zu verbreiten. Unter der Ver-" 
v:ielfältigung wird auch die Benutzung einer mit 
Hilfe eines Bild- oder Schallträgers bewirkten 
Wiedergabe zur übertragung auf einen anderen 
verstanden. 

(2) Dem Abs. 1" zuwider vervielfältigte oder 
verbreitete Bild- oder Schallträger dürfen zu 
einer Rundfunksendung (§ 17) oder zu einer 
öffentlichen Wiedergabe nicht benutzt werden. 

(3) Zum eigenen Gebrauch darf jedermann eine 
Rundfunksendung auf einem Bild- oder Schall
träger festhalten und von diesem einzelne Ver
vielfältigungsstücke herstellen. Solche Bild- oder 
Schall träger dürfen weder verbreitet noch zu 
einer Rundfunksendung oder zu einer öffent
lichen Wiedergabe benutzt werden. 

(4) Das Schutzrecht an Rundfunksendungen 
erlischt dreißig Jahre nach der Sendung. Die 
Frist ist nach § 64 zu berechnen. 

(5) Die §§ 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 Abs. 2, 
§ 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und 3, § 18 Abs. 2, 
§ 23 Abs. 2 und 4, §§ 24, 25 Abs. 2, 3 und 5, 
§§ 26, 27 Abs. 1, 3, 4 und 5, § 31 Abs. 1, § 32 
Abs. 1, § 33 Abs. 2, §§ 41, 56, 72 Abs. 3 und 
§ 74 Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend." 

23. Die Abs. 1 und 2 des § 86 haben zu 
lauten: 

,,(1) Wer unbefugt 
1. ein Werk der Literatur oder Kunst auf 

eine nach den §§ 14 bis 18 dem Urheber vorbe
haltene Verwertungsart benutzt, 

2. den Vortrag oder die Aufführung emes 
Werkes der Literatur oder Tonkunst dem § 66 
Abs. 1 und 5 zuwider auf einem Bild- oder 
Schallträger festhält oder diesen vervielfältigt 
oder dem § 66 Abs. 1 und 5 oder dem § 69 
Abs. 3 zuwider verbreitet, 

3. den Vortrag oder die Aufführung eines 
Werkes der Literatur oder Tonkunst dem § 66 
Abs. 7, § 69 Abs. 3, §§ 70 oder 71 zuwider durch 
Rundfunk sendet oder öffentlich wtiedergibt, 

4. ein Lichtbild oder einen Schallträger auf 
eine nach den §§ 74 oder 76 dem Hersteller 
vorbehaltene Verwertungsart benutzt oder 

5. eine Rundfunksendung auf eine nach § 76 a 
dem Rundfunkunternehmer vorbehaltene Ver
wertungsart benutzt, hat, auch wenn ihn kein 
Verschulden trifft, dem Verletzten, dessen Ein
willigung einzuholen gewesen wäre, ein angemes
senes Entgelt zu zahlen. 

(2) Auf ein solches Entgelt besteht aber kein 
Anspruch, wenn eine Rundfunksendung oder 
öffentliche Wiedergabe nur deshalb unzulässig 
gewesen ist, weil sie mit Hilfe von Bild- oder 
Schalltiägern oder Rundfunksendungen vorge
nommen worden ist, die nach dem § 50 Abs. 2, 
§ 53 Abs. 2, § 56 Abs. 3, § 66 Abs. 7, § 69 
Abs. 3, §§ 70, 71, 74, 76 oder 76 a Abs. 2 und 3 
dazu nicht verwendet werden durften, und wenn 
diese Eigenschaft der Bild- oder Schallträger oder 
Rundfunksendungen ihrem Benutzer ohne sein 
Verschulden unbekannt gewesen ist." 

24. Die Abs. 3 und 4 des § 87 haben zu 
lauten: " 

,,(3) Wird ein Werk der Literatur oder Kunst 
unbefugt öffentlich vorgetragen, aufgeführt, vor
geführt oder durch Rundfunk gesendet, der Vor
trag oder die Aufführung eines Werkes der Lite
ratur oder Tonkunst dem § 66 Abs. 7, § 69 
Abs. 3, §§ 70 oder 71 zuwtider durch Rundfunk 
gesendet oder öffentlich wiedergegeben, ein Licht
bild dem § 74 zuwider öffentlich vorgeführt 
oder durch Rundfunk gesendet, ein Schall träger 
dem § 76 Abs. 2 oder 4 zuwider zu einer Rund
funksendung oder öffentlichen Wiedergabe 
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benutzt oder eine Rundfunksendung dem § 76 a 
zuwider gesendet oder öffendich wiedergegeben, 
so kann der Verletzte, dessen Einwilligung ein
zuholen gewesen wäre, als Ersatz des ihm schuld
haft zugefügten Vermögensschadens (Abs. 1), 
wenn kein höherer Schaden nachgewiesen wird, 
das Doppelte des ihm nach § 86 gebührenden 
Entgeltes begehren. 

(4) Wird ein Werk der Literatur oder Kunst 
unbefugt vervielfältligt oder verbreitet, so kann 
der Verletzte, dessen Einwilligung einzuholen 
gewesen wäre, auch die Herausgabe des Gewin
nes verlangen, den der, Schädiger durch den 
schuldhaften Eingriff erzielt hat. Dasselbe gilt, 
wenn der Vortrag oder die Aufführung eines 
Werkes der Literatur oder Tonkunst dem § 66 
Abs. 1 zuwider oder eine Rundfunksendung dem 
§ 76 a zuwider auf einem Bild- oder Schallträger 
verwertet oder wenn ein Lichtbild dem § 74 
zuwider oder ein Schallträger dem § 76 zuwider 
vervielfältigt oder verarbeitet wird." 

25. Im § 95 entfallen die Bezeichnung Abs. 1 
und der Abs. 2. 

26. Der § 96 hat zu lauten: 

,,§ 96. Für nicht im Inland erschienene, auch 
nicht -einen Bestandteil oder ein Zugehör einer 
inländischen Liegenschaft bildende und für im 
Ausland erschienene Werke ausländischer Urhe
ber (§ 10 Abs. 1) besteht der urheberrechtliche 
Schutz nach Maßgabe von Staatsverträgen oder 
unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit; der 
Bundesminister für Justiz ist ermächtigt, im Bun
desgesetzblatt kundzumachen, daß und allenfalls 
wieweit die Gegenseitigkeit nach den innerstaat
lichen Rechtsvorschriften des fremden Staates 
verbürgt ist." 

27. Im Abs. 1 des § 97 tritt an die Stelle des 
Ausdrucks ,,§ 66 Absatz 1 bis 3" der Ausdruck 
,,§ 66 Abs. 1 und 5". 

28. Der Abs. 2 des § 97 entfällt. 

29. Der Abs. 3 des § 97, der die Bezeichnung 
Abs. 2 erhält, hat zu lauten: 

,,(2) Bei Vorträgen und Aufführungen, d,ie ~m 
Ausland stattfinden, gelten die §§ 66 bis 72 
zugunsten österreichischer Staatsbürger. Auslän
der werden bei solchen Vorträgen und Auffüh
rungen nach Maßgabe von Staatsverträgen oder 
unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit 
geschützt; der Bundesminister für Justiz ist er
mächtigt, im Bundesgesetzblatt kundzumachen, 
daß und allenfalls wieweit die Gegenseitigkeit 
nach den innerstaaüichen Rechtsvorschciften des 
fremden Staates verbürgt ist." 

30. Die überschrift vor dem § 99 hat zu lau
ten: 

,,4. Schutz von Schallträgern und Rundfunk
sendungen" . 

31. Der § 99 hat zu lauten: 

,,§ 99. (1) Schallträger werden nach § 76 ohne 
Rücksicht darauf geschützt, ob und wo sie erschie
nen sind, wenn der Hersteller österreichischer 
Staatsbürger ist. 

(2) Andere Schallträger werden nach § 76 
geschützt, wenn sie im Inland erschienen sind. 

(3) Nicht im Inland erschienene Schallträger 
ausländischer Hersteller werden nach § 76 nach 
Maßgabe von Staatsverträgen oder unter der 
Voraussetzung der Gegenseitigkeit geschützt; der 
Bundesminister für Justiz ist ermächtigt, tim Bun
desgesetzblatt kundzumachen, daß und allenfalls 
wieweit die Gegenseitigkeit nach den innerstaat
lichen Rechtsvorschriften des fremden Staates 
verbürgt ist. 

(4) Auf den durch den § 76 Abs. 3 gewährten 
Schutz haben Ausländer jedenfalls nur nach Maß
gabe von Staatsverträgen Anspruch." 

32. Nach dem § 99 wird eingefügt: 

,,§ 99 a. Rundfunksendungen, die nicht im 
Inland ausgestrahlt werden, sind nur nach Maß
gabe von Staatsverträgen geschützt." 

33. Der Abs. 1 des § 100 hat zu lauten: 

,,(1) Ausländern, die ,im Inland keine Haupt
niederlassung haben, kommt der Schutz nach 
den §§ 79 und 80 nur nach Maßgabe von Staats
verträgen oder unter Voraussetzung der Gegen
seitigkeit Z\l; der Bundesminister für Justiz ist 
ermächtigt, im Bundesgesetzblatt kundzumachen, 
daß und allenfalls wieweit die Gegenseitigkeit 
nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des 
fremden Staates verbürgt ist." 

34. Der Abs. 2 des § 100 entfällt. 

35. Der Abs. 3 des § 100 erhält die Bezeich
nung Abs. 2. 

36. In den Abs. 1 und 2 des § 110 tritt an die 
Stelle je des Ausdrucks ,,§ 66 Absatz 1 und 2" 
der Ausdruck ,,§ 66 Abs. 1 <c. 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit es sich 
auf die Verlängerungen der Schutzfristen bezieht, 
mit dem 31. Dezember 1972, im übrigen mit dem 
1. Juni 1973 in Kraft. 

(2) Der Art. I Z. 2 bis 3 a, 7, 17 a und 20 a 
gilt auch für die vor dem Inkrafttreten dieses 

576 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 7

www.parlament.gv.at



576 der Beilagen 7 

Bundesgesetzes entstandenen Werke, vorgenom
menen Vorführungen und Aufführungen, aufge
nommenen Licht!bilder und hergestellten Schall
träger, bei denen an diesem Tag die Schutzfrist 
nach den bisherigen Bestimmungen noch nicht 
a-bgelaufen ist. 

(3) Hat der Urheber (§ 10 A:bs. 2 Urheber
rechtsgesetz) vor dem Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes ein Werknutzungsrecht begründet 
oder eine Wer<knutzungsbewilligung erteilt, so 
erstreckt sich diese Verfügung im Zweifel nicht 
auf den Zeitraum der durch dieses Bundesgesetz 
bewirkten Verlängerung der Schutzfristen; wer 
jedoch ein Werknutzungsrecht oder eine Werk
nutzungs'bewilligung gegen Entgelt erworben hat, 
blerbt gegen Zahlung einer angemessenen Ver
gütung zur Werknutzung auch während dieser 
Verlängerung berechtigt. Dies gilt entsprechend 
für Verfügungen über die geschützten Rechte an 
Vorträgen und Aufführungen von Werken der 
Literatur und der Tonkunst, an LichtJbildern und 
Schallträgern. 

(4) Hat der Vortrag oder die Aufführung 
eines Werkes der Literatur oder Tonkunst vor 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes statt
gefunden, so stehrn die Verwertungsrechte den 
im § 66 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz in 
der bisherigen Fassung genannten Personen zu. 

(5) Der Art. I Z. 18 gilt nicht für eine Rund
funksendung oder öffentliche Wiedergabe, die 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
stattgefunden hat. 

(6) Der Art. I Z. 22 gilt nicht für Rundfunk
sendungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes ausgestrahlt worden sind. 

(7) Die A:bs. 1 und 2 des Art. III der Urheber
rechtsgesetznovelle 1953, BGBl. Nr. 106, werden 
aufgehoben. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Justiz betraut. 
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